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Kreisstadt Beeskow 
 
 

Beschlussvorlage 

Nr.: BV/054/2014/BM 

öffentlich 

 

 
Bezeichnung des TOP: Bestellung einer Schiedsperson für die Stadt Beeskow 

 

Zuständiger Fachbereich: Bürgermeister 

II Beratende Gremien Abstimmungsergebnis 

Gremium Sitzungsdatum  Ja Nein Enth. Befan. 
 

Beschlussorgan: 
Stadtverordnetenversammlung 

 

Abstimmung StV SB 

Festgelegte Stimmenzahl:   

Federführender 
Fachbereichsleiter/in: 

Herr Frank Steffen 
Anwesende Stimmberechtigte:   

Ja-Stimmen:   

Bürgermeister/ 
Vorsitzender HFA: 

 
Nein-Stimmen:   

Enthaltungen:   

Datum: 02.05.2014 Ausschluss wegen Befangenheit:   

 

Beschlussvorschlag: 
 Die Stadtverordnetenversammlung wählt Frau Sieglinde Schenk gem. § 4 
Schiedsstellengesetz zur Schiedsperson für die Stadt Beeskow.  
 
Begründung: 
Gemäß § 4 Schiedsstellengesetz wird die Schiedsperson von der 
Stadtverordnetenversammlung für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Bedingt durch die 
Abbestellung unserer bisherigen Schiedsperson Frau Noack durch den Direktor des 
Amtsgerichtes auf deren Antrag, wird die Aufgabe zurzeit von der stellvertretenden 
Schiedsperson alleinig wahrgenommen. Frau Tillmann hat mehrfach angezeigt, dass sie 
dauerhaft dazu nicht in der Lage ist und auf die Bestellung einer Schiedsperson gedrängt. 
Nach zwei ergebnislosen öffentlichen Aufrufen ist es nun gelungen, Frau Schenk für diese 
Funktion zu gewinnen.    
 
Anlagenverzeichnis:     
 
Schiedsperson_Schenk 
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